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4. Änderungssatzung der Satzung 
für das Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Frankenthal (Pfalz) 

(Friedhofssatzung – FriedS -) vom ____________ 
 

 
Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung vom ___________ 
aufgrund des § 24 Gemeindeordnung (GemO) sowie der §§ 2, 5 und 6 Bestattungs-
gesetz (BestG) in den jeweils geltenden Fassungen die folgende 4. Änderungssat-
zung beschlossen: 
 

1. In § 28 Gebühren wird folgender Absatz 2 eingefügt: 
„Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe.“ 
 

2. § 32 Inkrafttreten erhält folgende Fassung: 
„Die 4. Änderungssatzung der Satzung für das Friedhofs- und Bestattungswe-
sen der Stadt Frankenthal (Pfalz) tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig treten die geänderten Bestimmungen 23.06.2021 außer 
Kraft.“  
 
 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)  
Frankenthal (Pfalz), den  
 
 
 
Dr. Nicolas Meyer 
Oberbürgermeister  
 
 
 
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung:  

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist.
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2. Änderungssatzung 

der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) 
 (Friedhofsgebührensatzung – FriedGebS -) vom ____________ 

 
Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung vom ___________ 
aufgrund des § 24 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 2,7,8 des Kommunalabgaben- 
gesetzes (KAG) in der jeweils gültigen Fassung sowie des § 28 der Satzung für das 
Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Frankenthal (Pfalz) (Friedhofssatzung -
FriedS -) vom 12.04.2018 i.d.F. der 3. Änderungssatzung vom 23.06.2021 folgende 
1. Änderungssatzung der Friedhofsgebührensatzung beschlossen: 

 
1. In § 1 Allgemeines wird folgender Satz 4 eingefügt: 

„Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe.“ 

 
2. § 5 Inkrafttreten erhält folgende Fassung:  

„Die 2. Änderungssatzung der Friedhofsgebührensatzung (FriedGebS) tritt am 
Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die geänderten 
Bestimmungen der Friedhofsgebührensatzung (FriedGebS) vom 01.01.2024 
außer Kraft.“  

 
 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)  
Frankenthal (Pfalz), den  
 
 
 
Dr. Nicolas Meyer 
Oberbürgermeister  
 
 
 
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung:  

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist.
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3. Änderungssatzung der Kreislaufwirtschaftssatzung (KrWS), 

über Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, Verwertung 

und Beseitigung von Abfällen der Stadt Frankenthal (Pfalz) (vom ____________ 

 
 
Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung vom ___________ 
aufgrund der §§ 24 und 26 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 
31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, des Landeskreislaufwirt-
schaftsgesetzes (LKrWG) vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459) in der derzeit gültigen Fas-
sung, des Kreislaufwirtschaftsgesetztes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), in 
der derzeit gültigen Fassung und der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 
18.04.2017 (BGBl. S. 896), in der derzeit gültigen Fassung folgende 3. Änderungs-
satzung beschlossen: 
 

1. In § 3 Aufgabe, öffentliche Einrichtung und Gebühren wird folgender Absatz 4 
eingefügt: 
„Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe.“ 
 

2. § 23 Inkrafttreten erhält folgende Fassung: 
„Die 3. Änderungssatzung der Kreislaufwirtschaftsgebührensatzung tritt am 
Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die geänderten 
Bestimmungen der 2. Änderungssatzung vom 11.01.2023 außer Kraft.“ 
 
 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)  
Frankenthal (Pfalz), den  
 
 
 
Dr. Nicolas Meyer 
Oberbürgermeister  
 
 
 
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung:  

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist. 
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4. Änderungssatzung der Kreislaufwirtschaftsgebührensatzung (KrWGS), 
über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung der 

Stadt Frankenthal (Pfalz) vom ____________ 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung vom ___________ 
aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 
(GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, der §§ 1,2,3,7 und 8 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in der derzeit gültigen Fas-
sung in Verbindung mit § 5 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes (LKrWG) vom 
22.11.2013 (GVBl. S. 459) in der derzeit gültigen Fassung, folgende 4. Änderungs-
satzung beschlossen: 

 
1. In § 4 Gebührenmaßstab und Gebührenregelungen wird folgender Satz 4 ein-

gefügt: 
„Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe.“ 

 
2. § 12 Inkrafttreten erhält folgende Fassung:  

„Die 4. Änderungssatzung der Kreislaufwirtschaftsgebührensatzung tritt am 
Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die geänderten 
Bestimmungen der 3. Änderungssatzung vom 11.01.2023 außer Kraft.“ 

 
 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)  
Frankenthal (Pfalz), den  
 
 
 
Dr. Nicolas Meyer 
Oberbürgermeister  
 
 
 
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung:  

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist. 
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1. Änderungssatzung der Satzung 
über die Entwässerung und den Anschluss 

an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung 
– Entwässerungssatzung – 

vom ____________ 
 

 
Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung vom ___________ 
auf Grund der §§ 24 und 26 der Gemeindeordnung (GemO) sowie des § 52 Abs. 1 
und 3 des Landeswassergesetzes (LWG) in den jeweils geltenden Fassungen fol-
gende Satzung beschlossen: 
  

1. In § 1 Allgemeines wird folgender Absatz 6 eingefügt: 
„Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe.“ 
 

2. § 21 Inkrafttreten erhält folgende Fassung: 
„1. Änderungssatzung der Satzung über die Entwässerung und den Anschluss 
an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung – Entwässerungssatzung 
– tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die geän-
derten Bestimmungen der Satzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) über die Er-
hebung von Abgaben für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung vom 
21. Januar 2014 außer Kraft.“  
 
 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)  
Frankenthal (Pfalz), den  
 
 
 
Dr. Nicolas Meyer 
Oberbürgermeister  
 
 
 
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung:  

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist. 
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2. Änderungssatzung der Satzung 
der Stadt Frankenthal (Pfalz) über die Erhebung von Abgaben  

für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung 
(Abgabensatzung Abwasserbeseitigung - AbgaAbwaBS -)  

vom ____________ 
 

 
Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung vom ___________ 
aufgrund § 24 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 2,7,13 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) sowie § 2 Abs. 1 und Abs. 3 des Landesabwassergesetzes (LAbwAG) 
in den jeweils geltenden Fassungen folgende Satzung beschlossen: 
 

1. In § 1 Abgabearten wird folgender Absatz 4 eingefügt: 
„Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kos-
tenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatz-
steuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwert-
steuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe.“ 
 

2. § 21 Inkrafttreten erhält folgende Fassung: 
„2. Änderungssatzung der Satzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) über die Er-
hebung von Abgaben für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung 
(Abgabensatzung Abwasserbeseitigung - AbgaAbwaBS -) tritt am Tag nach 
der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die geänderten Bestimmun-
gen der Satzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) über die Erhebung von Abga-
ben für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung vom 26.04.2018 au-
ßer Kraft.“  
 
 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)  
Frankenthal (Pfalz), den  
 
 
 
Dr. Nicolas Meyer 
Oberbürgermeister  
 
 
 
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung:  

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist. 
 
 


